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KYFFHÄUSERBUND e. V.

Bundesschießwart 
Rolf Keller · Jägersfeld 5 · 46569 Hünxe


                                                       E-Mail-kyffi.lv@t-online.de
Telefon 02858 / 82571 * Telefax 02858/82570                                                  Internet: www.kyffhaeuserbundev.de
AUSSCHREIBUNG für das Bundesschießen des Kyffhäuserbundes e.V. 2010
An alle Landesschießwarte- Landesvorsitzende                                         Nachrtl.: Bundesgeschäftsstelle
1.
Zeit und Durchführung

1.1     Das Bundesschießen ist den Landesverbänden in folgenden Waffenarten: Luftgewehr, Luftpistole,


Kleinkaliber, engl. Match, Sportpistole-KK und Sportpistole-GK, Freie Pistole, GK1 sowie GK2

bis spätestens 10.Oktober 2010 durchzuführen.


Verantwortlich für die Durchführung sind neben dem BSW, die LSW.

2.
Aufsichtführende und Austragungsorte 

2.1 Die Oberaufsicht wird jeweils durch einen anderen Landesverband gestellt und ausgeführt.

Sollte die Oberaufsicht durch gesundheitliche Probleme ausfallen, so wird die Oberaufsicht durch den eigenen LSW ersetzt. Dies gilt nur dort, wo nur eine Oberaufsicht vorhanden ist.


  Bis 400 Starts 1 Person, über 400 Starts 2 Personen.


  Die Standaufsichten und Auswerter stellt der ausführende Landesverband. Die Oberaufsichten sind

           kenntlich zu machen.

2.2
Das Kampfgericht besteht aus 3 Kameraden/dinnen. Es wird aus dem LSW des ausführenden LV,


einem weiteren Schützen, der beim Bundesschießen nicht startet und dem oberaufsichtführenden


LSW gebildet.

2.3
Für die oberaufsichtführenden LSW gilt folgende Kostenregelung.


Für jeden gefahrenen Km 0,30 € .


Tagegeld wie im beigelegten Formblatt aufgeführt und bei begründeter Notwendigkeit eine 

          kostengünstige Übernachtung ohne Frühstück.


Jede Person muss ein Formblatt ausfüllen und selbst unterschreiben. Diese Reisekosten werden 

neben anderen Leistungen vom KB übernommen.

2.4.
Oberaufsichtführende LSW               Ausführender LV          Datum                          Ort                .


Bremen-Weser/Ems (Grunwald)
in OKB


28.08.2010  

in Rastede

SPA (Netzker)



in Berlin


05.09.2010


in Spandau


Baden-Württemb. (Bodenmüller)
in Bayern


18./19.09.2010    

in Traunfeld


Nordrhein (Wagner)


in Br.-We./Ems

19.09.2010 

in Oyten


BSW  (Keller)



in Schlesw./Holstein
17./18./19.09.2010
in Hademarschen


Niedersachsen (Dombrowa)

in Niederelbe

18./19.09.2010 

in Veerßen

Berlin (Buchwald)


in Westf.-Lippe

18./19.09.2010 

in Oppenwehe


Hessen (Wieckhorst)


in Rheinl. Pfalz

18./19.09.2010 

in Heppenheim


Niedersachsen (Dombrowa)

in Südh.-Braunschw.
18./19.09.2010 

in Wolfsburg

Rheinl.-Pfalz (Frey)


in Baden/Württemb.
25./26.09.2010
in Neuhausen a.d. Filde 
Bayern (Rommel)


in Sachs./Anh./Thür.
25.09.2009


in Kelbra

Saar (Krausen)



in Nordrhein

03.10.2010


in Frechen

         Schleswig  (Brosche)


in Niedersachsen

08./09./10.10.2010
in Gifhorn
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Die oberaufsichtführenden- wie die ausführenden LSW, sind für eine saubere Durchführung des


Bundesschießen verantwortlich.


Es ist auf eine gleichmäßige möglichst durch Ring-Messmaschine Auswertung zu achten. Wegen 


der Chancengleichheit kann in jedem Fall nur der angeschossene Ring gewertet werden.
          Der oberaufsichtführende LSW übernimmt nach dem Schießen die Einzel- wie Mannschaftskarten, 


sortiert Dieselben nach Waffen und sendet alles umgehend an den BSW. 



Ungültige Karteikarten nicht beipacken.

         Es ist darauf zu achten, dass keine Wertungsserien unter 200 Ringe an den BSW gesandt
         werden.

Die durchführenden LSW bitte ich den oberaufsichtführenden LSW baldmöglichst eine genaue

Ortsangabe der Schießanlage wie Schießbeginn bekannt zu geben.

Übernachtungen sind aus Kostengründen so weit als möglich zu vermeiden.

3.       Teilnahmeberechtigt

Mitglieder gemäß der Bundessatzung bzw. Bundesvereinbarungen, welche sich über die


Kameradschafts-, Kreis- und Landesschießen qualifiziert haben.

4.       Teilnehmer
4.1      Alle Mannschaften je Waffenart und Klasse, die beim Landesschießen, in der Anlage

     verzeichneten Ringzahlen erreicht haben.

Alle Mannschaften bestehen aus 3 Schützinnen oder Schützen einer Kameradschaft.

Vet, Alt-Vet und Vers. können bei allen Starts KV-Mannsch. bilden. Gilt auch für Jsch- und Jun-M,

aber nur mit KK. In den Schüler- Jungschützen- Junioren- Alt-Veteranen- und Versehrtenklassen  sind gemischte Mannschaften aus weibl.- und männl. Schützen zugelassen. Die Wertung erfolgt bei 2 Jungen und 1 Mädchen in der Jungen-, bei 2 Mädchen und 1 Jungen in der Mädchenklasse. Das gleiche gilt auch in der Waffenart GK 1 und GK 2 .

Bei gemischten Mannschaften in der Jungschützen- und Juniorenklasse - J mit dem Kleinkaliber (30), müssen Jsch-M und Jun-M auch den 3-Stellungskampf schießen. Mit jeder Waffe ist nur ein Start gestattet.

Ausgenommen Jsch-M und Jun-M die wie erklärt im Bedarfsfall mit KK ein 2. Mal starten dürfen.

KK-Schützenklasse (Dreistellung) dürfen mit Schützen ab Altersklasse aufgefüllt werden und können ein zweitesmal in ihrer angestammten Klasse schießen.

Jugendliche Versehrtenschützen schießen vom 10. bis zum 17. Lebensjahr in den angestammten

     Jugendklassen. Ab dem 18. Lebensjahr werden sie der Versehrtenklasse zugeführt.

4.2      Alle Einzelschützinnen und Schützen je Waffenart und Klasse, die beim Landesschießen in der

Anlage verzeichneten Ringzahlen erreicht haben und nicht schon in einer Mannschaft starten. 

Bei GK 1 und GK 2 gelten zur Zeit keine Qualizahlen, aber beim LV-Schießen müssen diese  Schützen mindestens 200 Ringe erreicht haben. Bei Mannschaften kann kein Schütze unter 200

Ringe mitwirken.

4.3     Als Ausweis dient allen Schützen, das KB-Schießbuch.

Es ist auf Verlangen vorzulegen. Auf der Seite mit der Angabe zur Person, muss
entsprechend dem Vordruck vollständig ausgefüllt und ein Lichtbild vorhanden sein.

Die Waffenkontrolle hat 30. Min. vor der Startzeit zu erfolgen.

Von den Teilnehmern unter 12 Jahren (LG + LP) ist die Genehmigung der Kreispolizeibehörde und

bis zu 16 Jahren die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten mitzuführen.

Kein Start ohne Schießbuch!
5.
Schießstände, Waffen, Kleidung usw.
a) Es sind die Bestimmungen für das Sportschießen im KB e.V. gültig ab den 28.02.2005 maßgebend.
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a)  Kleinkalibergewehre mit Lochschäftung dürfen als Standartgewehr benutzt werden, dürfen jedoch die 6 kg nicht überschreiten.

    Hakenkappe verboten.

b)  Die erforderlichen vorschriftsmäßigen Hilfsmittel, für die in der Pendelschnur, am Anschuss = tisch schießenden Schützen, sind grundsätzlich vom Schützen selbst mitzubringen.

    Handelsübliche Schießschuhe sind zugelassen.

6.
Klassen
a)  Schülerklasse I  (Mädchen + Jungen)
(Schül-I-M + J)

10-11 Jahre
2000-1999
b)  Schülerklasse II (Mädchen + Jungen)
(Schül-II-M +J

12-14 Jahre
1998-1996
c)  Jungschützenklasse Mädchen+Jungen)
(JSch-M +J)

15-17 Jahre
1995-1993
d)  Juniorenklasse Mädchen + Jungen

(Jun-M + J)

18-20 Jahre
1992-1990
e)  Damen- und Schützenklasse


(Da + Sch)


21-40 Jahre
1989-1970
f)  Damen- und Herren-Altersklasse

(Da-Alt + Alt)

41-50 Jahre
1969-1960
g)  Damen- und Herren-Seniorenklasse

(Da-Sen + Sen)

51-60 Jahre
1959-1950
h)  Damen- und Herren-Veteranenklasse
(Da-Vet + Vet)

61-70 Jahre
1949-1940
i)  Damen- und Herren-Alt-Veteranenklasse
(Da-Alt-Vet+Alt-Vet) 
ab 71 Jahre
1939
j) Versehrtenklasse I




(Vers I)


18-50 Jahre
1992-1960
k) Versehrtenklasse II




(Vers II)


ab  51 Jahre
1959
7.        Anschlagsarten, Schusszahlen und Scheiben
 Luftgewehr
7.1.
a) Schülerklasse- I, 20 Schuss stehend freihändig, oder Pendelschnur. Die Schül-II 20 Schuss
    stehend freihändig, je Scheibe 1 Schuss.

b)  JSch, Jun, Da, Sch und Alt

    30 Schuss stehend freihändig, je Scheibe 1 Schuss
c)  Da-Alt, Da-Sen, Sen, Da-Vet, Vet, Da-Alt-Vet und Alt-Vet

    30 Schuss, je Scheibe 1 Schuss. Anschlagsart nach den Bestimmungen unter VII. 3. od. 4.

d)  Vers I und II

    30 Schuss, je Scheibe 1 Schuss. Anschlagsart wie unter VII. 6. a) - c).

7.1.1
a) Luftgewehr stehend aufgelegt ab Schül-I bis Schül-II
20 Schuss stehend aufgelegt, je Scheibe 1 Schuss, die Hand die den Gewehrvorderschaft hält, darf

die Gewehrauflage nicht berühren. Schusszeit inkl. Probe 40 Min.


b) Luftgewehr stehend aufgelegt ab JSch – Vers. II

    
    30 Schuss stehend aufgelegt, je Scheibe 1 Schuss, die Hand, die den Gewehrvorderschaft hält,
             darf die Gewehrauflage nicht berühren. Schusszeit inkl. Probe 55 Min. 

7.2
Luftpistole

Klasseneinteilung und Schusszahl wie bei Luftgewehr. Je Scheibe 5 Schuss. In allen Klassen
stehend freihändig, in der Versehrtenklasse kann auch sitzend freihändig geschossen werden. Der
Körper darf hierbei keinesfalls angelehnt und der Arm nicht aufgelegt werden.

7.3
Kleinkaliber
a)  JSch-J, Jun-J und Sch

    30 Schuss, 10 Schuss liegend, 10 Schuss stehend und 10 kniend oder sitzend freihändig, je
    Scheibe 2 Schuss.

b)  JSch-M,Jun-M, Da und Alt
    30 Schuss liegend freihändig, je Scheibe 2 Schuss.

c)  Da-Alt, Da-Sen, Sen, Da-Vet, Vet, Da-Alt-Vet und Alt-Vet
    30 Schuss, die Anschlagsart wahlweise nach den Bestimmungen unter VII. 1. Oder 4., je
    Scheibe 2 Schuss.
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d)  Vers I und II

    30 Schuss, die Anschlagsart wie im Schießbuch eingetragen, je Scheibe 2 Schuss.

7.3.1 Kleinkaliber stehend aufgelegt ab JSch – Vers II

30 Schuss stehend aufgelegt, je Scheibe 2 Schuss, die Hand die den Gewehrvorderschaft hält, darf 

die Gewehrauflage nicht berühren. 

7.4        Kleinkaliber engl. Match
 Alle zugelassenen Klassen ab JSch – Vers 

60 Schuss liegend freihändig, je Scheibe 2 Schuss.

7.5
  Sportpistole KK und GK 25 m

  Alle zugelassenen Klassen ab JSch - Vers


 30 Schuss stehend freihändig, Versehrtenklasse auch wie VII. 6. d) wie bei LP, je Scheibe 10
          Schuss 

7.6
Freie Pistole 50 m

Nur 2 Klassen-Klasse I von 15 –50 Jahre-Klasse II ab 51 Jahre Frauen und Männer gemischt
         30 Schuss stehend freihändig, Versehrtenklasse auch wie VII. 6. d) wie bei LP, je Scheibe 10 Schuss
7.7
Gebrauchspistole (GK 1) 25 m


Zwei Klassen ab 18 bis 50 Jahre und ab 51 Jahre Frauen u. Männer gemischt

30 Schuss stehend freihändig oder beidhändig. 6 Scheiben je 5 Schuss (Kal. 7,62 (32 ACP)-45 ACP


(11,43 x 23 mm)

7.8
Revolver (GK 2) 25 m


siehe wie 7.7. 30 Schuss 6 Scheiben je 5 Schuss ( Kal. 38 Spezial/ 357/41 bis 455)

8.
Schusszeit und Probeschüsse

zu 7.1 a) bis d) und 7.1.1 maximal 55 Min., einschließlich unbeschränkter Probeschüsse vor der

u.  7.2              Wettkampfserie - LG Schül-M u. J 40 Min.


zu  7.3 a)        liegend 20, stehend und kniend je 25 Min. einschließlich unbeschränkter 

                                Probeschüsse, die beliebig vor jeder Anschlagsart abgegeben werden können.

                                Gesamtschusszeit 75 Min.

b)  - d) maximal 50 Min. einschließlich unbeschränkter Probeschüsse vor der

Wettkampfserie.


zu 7.3.1
maximal 55 Min. einschließlich unbeschränkter Probeschüsse vor der




Wettkampfserie.


zu 7.4
maximal 100 Min., einschließlich unbeschränkter Probeschüsse vor der

Wettkampfserie.


zu 7.5
Vor der Wertungsserie kann eine Probeserie von 10 Schuss in 15 Min. abgegeben

werden. 30 Schuss Wertungsserie in 55 Min.


zu 7.6
Vor der Wertungsserie kann eine Probeserie von 10 Schuss in 20 Min. abgegeben

werden. 30 Schuss Wertungsserie in 55 Min.

zu 7.7+7.8
Vor der Wertungsserie kann eine Probeserie von 5 Schuss in 5 Min. abgegeben werden




6 Wertungsserien a 5 Schuss in je 5 Min.




Bei GK1Visierung wie Original, bei GK2 Visierung offen.
  
Sollte ein Schütze die volle Schießzeit ausnutzen, so müssen die letzen 5 Min. je Minute gut

         verständlich angesagt werden.
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8.  Bundesschützenkönig, Bundesdamenschützenkönigin, Bundesjugendschützenkönig

Für den Königsschuss bestehen keine vorgeschriebenen Anschlagsarten mehr. Jeder Schütze bestimmt die Anschlagsart selbst. Die Anschlagsart sitzende aufgelegt ist verboten.                                         Die Proklamation erfolgt in den eigenen Landesverbänden durch den BSW, seinem Stellvertreter oder einer beauftragten Person.

9.1
Startberechtigt sind alle für das Bundesschießen qualifizierten Sportschützen.


Bundesschützenkönig: Sch, Alt, Sen, Vet, Alt-Vet, Vers I u. II ab 21 Jahre.


Bundesdamenschützenkönigin: Da, Da-Alt, Da-Sen, Da-Vet, Da-Alt-Vet, Vers I u. II ab 21 Jahre.


Bundesjungschützenkönig: Schül-I-M u. J, Schül-II-M u. J, JSch-M u. J, Jun-M+J.

9.2
Jeder Teilnehmer kann nur 1 Schuss mit dem LG, auf eine vom BSW gestellte Scheibe abgeben,

         auch wenn er mehrere Disziplinen schießt.

9.3
Die Vereinsschießwarte melden die Teilnehmer mit extra Formblatt an den LSW. Beginnend für

         Jungschützenkönig und nach 1 Leerzeile für Da- u. Schützenkönig. Die LSW melden mit gleichem

         Formblatt und vorgegebener Reihenfolge nach erfolgter Durchnummerierung, an den BSW.

9.4     Vor dem Königsschuss schreibt die Standaufsicht die zutreffende Nr., aus der unter 9.3 erwähnten

          Liste, auf die vorher mit dem LSW-Stempel versehene extra Scheibe. Diese Scheiben dürfen wie

         die Wettkampfscheiben, nur auf dem Stand ausgegeben und nach dem Beschießen an die Aufsicht

         zurückgegeben werden.

9.5
Die 5 besten Tiefschüsse (Blattl) wie die Liste des LV, übernimmt die Oberaufsicht und legt alles

         der Karteisendung bei. Vorzirkeln oder Auswerten mit Maschine ist nicht erlaubt! 

         Nichtbeschossene Königsscheiben ebenfalls der Sendung beilegen.

10.     Allgemeines
10.1   Munition stellt jeder Schütze selbst. Die Scheiben stellen die Landesverbände.

10.2
Das Startgeld beträgt je Start, Klasse und Waffe, wie bekannt.


Königsschuss - Startgeldfrei!


Die Startgelder sind lt. Teilnehmermeldelisten zu ermitteln, mindestens 20 Tage vor dem Schießen,

         auf das Kto. 8017204 - BLZ 510 900 00, Wiesbadener Volksbank, Kyffhäuse zu überweisen.  

        Bei Nichteinhaltung, keine Wertung.
         Eine Rückerstattung von Stargeldern erfolgt nur aus Anlass besonderer Umstände, (Krankheit-

         Trauerfall) auf Antrag des zuständigen LSW.

         Bei Ringgleichheit (300)oder(299) sind die letzten 5 Schuss an den BSW einzusenden, auch hier ist
        eine Vorwertung LSW oder Oberaufsicht verboten.

10.3  Urkunden und Siegernadeln
         Die ersten 3 Mannschaften je Waffenart und Klasse erhalten Urkunden und die
         Mannschaftsschützen, M Siegernadeln. Siehe IV. 3.

         Wenn mindesten 3 Einzelschützen in einer Waffenart und Klasse starten, erhalten jene E -      
         Siegernadel und Urkunde.

10.4
Die Scheiben sind grundsätzlich nur auf dem Stand durch die Aufsicht auszugeben und nach dem

         Beschießen wieder zu übernehmen. Die Überbringung zur Auswertung erfolgt von den Starkarten

        getrennt. Dieselben werden zur Einzelwertung benötigt.
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10.5
Gegen diese Ausschreibung kann kein Einspruch erhoben werden. Eine Änderung ist für das

         folgende Jahr nur möglich, wenn entsprechende Anträge zur nächsten Arbeitstagung der LSW

         gestellt und diese mit 2/3 Stimmenmehrheit angenommen werden.

10.6
Für alle hier nicht besonders aufgeführten Vorschriften, gelten außer den Bestimmungen für das

         Sportschießen im KB, die aushängenden Standordnungen.

10.7   In die Meldelisten sind nach den Waffenarten getrennt, nach Klassenfolge wie im Schießbuch, aber

          unbedingt mit Schreibmaschine, die Mannschaften einzutragen und mindestens 4 Wochen vor dem

          Wettkampf an den BSW zu senden. Bei unvollständigen Eintragungen, kann keine

          Startgenehmigung erteilt werden.

10.8  Die Startkarten (Einzel u. Mannschaft), sowie die Waffenaufkleber für die Waffenkontrolle und die

          Königsscheiben, werden nach Eingang der Meldelisten beim BSW, umgehend den LSW

          zugeschickt.

10.9
Die Einzel- und Mannschaftskarteikarten müssen mit der Schreibmaschine ausgefüllt werden.

         Handausgefüllte Startkarten dürfen von der OA nicht übernommen werden! Es erfolgt keine

         Wertung! Ausnahme bei Mannschaftsummeldungen.  

10.10  Waffenkontrolle muss sein, denn das richtige Abzugsgewicht ist zugleich Sicherheitsvorschrift.
     Nur wenn die Waffe den Vorschriften entspricht, darf der Aufkleber angebracht werden und die

Aufsicht kann den Start freigeben.

Zu den Vorschriften gehört auch das Überprüfen der Kartuschen bei LG und LP.

Sollte ein Schütze in seinem LG oder LP bei den Kartuschen abgelaufene Daten haben, so
muss er mit einer gültigen Waffe schießen oder er wird für das Schießen disqualifiziert.
Alle Waffen sollen beim Transport zur Waffenkontrolle und zum Schießstand im Futteral transportiert werden.

            Es ist Pflicht eine Pufferpatrone mit rotem Endstück zur besseren Kontrolle einzusetzen. 

Es ist darauf zu achten, dass der Korntunnel mit seinen Zielhilfsmitteln nicht über das Laufende

hinausragt.

10.11 Bei LG und KK aufgelegt ist ein Zusatz unter dem Vorderschaft zur Erreichung des Maximalmaßes erlaubt.

Dieser Zusatz darf jedoch nicht breiter als das untere Ende des Vorderschaftes sein und muss der

            ursprünglichen Form entsprechen.

10.12
Mannschaftauffüllung: Siehe Schießbuch 28.02.2005, Seite 10, Absatz 7

10.13
Alle Scheibenpakete müssen bis 2 Monate nach Erhalt der Ergebnisliste aufbewahrt werden.


Letzte Ergebnisreklamation, 3 Wochen nach Erhalt der Ergebnisliste, durch den LSW.
11.
Bei einer Nichteinhaltung der Ausschreibungsbestimmungen, kann eine Aufnahme in die

Ergebnisliste nicht erfolgen.

Zu unserem Bundesvergleichsschießen des Kyffhäuserbundes, wünsche ich allen Kameradinnen und Kameraden eine erfolgreiche Teilnahme und allen ein „Gut Schuss“

Mit kameradschaftlichem Gruß

Der Bundesschießwart
� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���








[image: image3.wmf]anerkannter Schießsportverband

_1265009840.unknown

